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 Veröffentlicht am 16.03.2016

Norm

TEG §4

Rechtssatz

Die besonderen Vorschriften über die Kriegsverschollenheit können nur auf solche Personen angewendet werden, die

einem besonderen Kontrollsystem unterstehen, bei denen also die Voraussetzung des Vermisstseins einwandfrei

festgestellt werden kann. Damit kann nur ein Kontrollsystem gemeint sein, das für die bewa6nete Macht besteht, der

die Person angehört, nicht aber auch jenes des Kriegsgegners.
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